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Gutheißung des Rekurses gelangt wäre. Weiterhin wurde betont, daß wenn
einmal eine analoge Frage sich in einem interkantonalen Konflikt stellen
sollte, wo das Bundesgericht dann auch frei entscheiden könnte, die Kostenpflicht
zweifellos zu Lasten desjenigen Kantons entschieden würde, der die Haft
angeordnet hat. (Bundesgericht vom 16. Dezember 1927.) Dr. E. G. (Lausanne).

Gibt öie väterliche Anerkennung eines unehelichen Kindes

mit Stanüesfolge dem Vater gegenüber dem Vormund und der

vormunüschastsbehöröe einen Rechtsanspruch auf Abergabe des Kindes

zur Wege und Erziehung?

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt vom 8. Jnli 1927.)

1. Der Vater eines unehelichen, von ihm mit Standessolge anerkannten
Kindes, das bei den Angehörigen der verstorbenen Kindsmutter untergebracht
war, verlangte vom Vormund des Kindes dessen Herausgabe, um es in eigene
Pflege und Erziehung zu übernehmen. Der Vormund verweigerte jedoch die
Uebergabe des Kindes. AIs die Vormundschaftsbehörde und das Justizdepartement

die Weigerung des Vormundes schützten, rekurrierte der Kindsvater an den
Regierungsrat mit dem Begehren, es sei ihm das Kind zur Pflege und Erziehung
zuzuweisen, indem er neben Zweckmäszigkeitsgründen den Rechtsstandpunkt vertrat,
daß ihm nach Art. 325 Z.G.B, als Vater, der das Kind mit Standesfolge anerkannt
habe, das Recht zustehe, das Kind persönlich zu erziehen und in Fürsorge zn
nehmen. Da die Voraussetzungen zur Kindeswegnahme nach Art. 283—285 Z.G.B,
nicht vorlägen, sei es eine Kompetenzüberschreitung, wenn Vormund und Vor-
mundschastsbehörde dem Vater die Herausgabe des Kindes verweigerten.

2. Der Regierungsrat wies den Rekurs ab, indem er den Rechtsstandpunkt
des Nekurrenten mit folgender Begründung als unzutreffend ablehnte:

Von Gesetzes wegen besteht für den Vormund und die Vormundschafts-
behörde keine Verpflichtung, das bevormundete Kind dem Vater, der es
anerkannt hat, zur Pflege und Erziehung zu übergeben. Wohl hat der Vater nach
der Anerkennung für das Kind zu sorgen, wie für ein eheliches (Art. 325, Abs. 2

Z.G.B.)! dieser Pflicht hat jedoch das Gesetz kein Recht auf Ausübung
einer Erziehungs g e w a l t beigegeben! es hat nur der Vormundschaftsbehörde
die Befugnis erteilt, das Kind unter die eheliche Gewalt des Vaters oder der
Mutter zu stellen (Abs. 3). Die Vormundschaftsbehörde könnte also das vom
Vater anerkannte Kind unter die Gewalt der Mutter stellen, wodurch diese in den
Fall käme, den Vater zu zwingen, seiner Sorgepflicht zu genügen. Die Behörde
ist nach der Anerkennung durchaus nicht verpflichtet, die Gewalt ohne weiteres
dem Vater zu übertragen, oder, wenn der Vater für das Kind sorgen will,
seinen Wünschen über den Pslegeort von vornherein zu entsprechen. Freilich
spricht sich der im Rekurs zitierte Kommentar Egger zu Art. 325 im Sinne
eines väterlichen Erziehungsrcchtes aus, aber nicht in unbedingter Form („die
Bestimmung des Abs. 2 räumt aber doch Wohl darüber hinaus grundsätzlich
dem Vater das Erziehungsrecht ein")! diese Auffassung ist jedoch nicht allgemein
anerkannt und wird z. B. im Kommentar Silbernagel (Gmür) zu Art. 325,
Note 13, unter Hinweis auf ein Gerichtsurteil und auf die bedenklichen Folgen
bestritten.
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